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Gewalt an Schulen 
 korrekt melden

Effektive Konflikt strategie 
richtig anwenden

Versicherungsschutz 
bei späten Unfallfolgen



 } Als Verbrechen gelten Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von 
mindestens zwölf Monaten bewehrt sind.

 } Zu den jugendtypischen Straftatbeständen gehören Körperverletzung, 
Raub, Erpressung, Nötigung und Bedrohungen.

 } Schulsekretariatskräfte, die von einem Verbrechen erfahren, sollten 
unbedingt die Schulleitung informieren

Wenn Jugendliche straffälliges Verhalten wie Raub, Erpressung und Körperverletzung an den Tag legen, muss 
darauf reagiert werden. Sobald eine Tat als Verbrechen eingestuft wird, ist die Einschaltung der Polizei unver-
meidlich. Aber auch kleine Delikte dürfen nicht unter den Tisch fallen. Schulsekretariatskräfte können durch 
Beobachten helfen, vorzubeugen und Eskalationen zu vermeiden. Wichtig ist hierbei die rechtzeitige Informati-
on des pädagogischen Personals, der Schulleitung, des Krisenteams und/oder der Schulpsychologen. Die lokalen 
Polizeibehörden unterstützen die Schulen bei der präventiven Vermeidung von Vorkommnissen.

In den vergangenen Jahren stellt die 
Polizei in Berlin und den anderen Bun-
desländern einen Anstieg nicht nur 
der allgemeinen Jugendkriminalität, 
sondern auch der Gewalt an Schulen 
fest. Dieser Trend hat sich auch 2023 
fortgesetzt. In der Hauptstadt stieg die 
Zahl allein der Gewalttaten von 1003 
(2022) auf 1076 (2023) an. Das ist aber 
nur die Spitze des Eisberges, denn in 
den Schulen gibt es weitaus mehr Ge-
waltvorfälle, die aber nicht polizeilich 
gemeldet werden. Das bedeutet, dass 
die Verantwortlichen an den Schulen 

des Landes immer häufiger mit dem 
Problem konfrontiert werden – das gilt 
für die Schulleitung und die Vertrau-
enslehrer ebenso wie für die Sekreta-
riatskräfte. Denn als Teil der Schulver-
waltung, die in enger Verbindung mit 
den Lehrkräften stehen und zugleich 
Kontakt mit den Schülerinnen und 
Schülern haben, erfahren sie immer 
wieder mal von Vorkommnissen.

Bei Gewalt unter Jugendlichen und 
damit auch an Schulen handelt es sich 
meistens um jugendtypische Delikte. 

Dazu zählen Körperverletzungen, Be-
drohung, Nötigung, Erpressung und 
Raub. Das gilt auch für Delikte wie 
Mobbing und Cybermobbing, die aber 
keinen eigenen Straftatbestand dar-
stellen. „Dass unter Schülerinnen und 
Schülern solche Delikte auftreten, ist 
zunächst einmal gar nicht ungewöhn-
lich, denn es gehört zum Prozess des 
Erwachsenwerdens, dass Jugendliche 
auch mal delinquentes Verhalten an 
den Tag legen“, sagt Yvonne Leven, 
Kriminaloberkommissarin aus dem 
Sachgebiet Kriminalprävention und 

Präventivmaßnahmen sind das 
beste Mittel gegen Gewalt
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Opferschutz des Landeskriminalamts 
Nordrhein-Westfalen. In vielen Fällen 
wachse sich das im Laufe der Entwick-
lung wieder aus. Das bedeutet aller-
dings nicht, dass eine Schule bezie-
hungsweise die Schulleitung solches 
Verhalten einfach hinnehmen und 
untätig bleiben darf. Im Gegenteil: Je 
früher sie dagegen Präventivmaßnah-
men ergreift, desto besser.

Eine Schule ist eine Einheit bezie-
hungsweise ein Konstrukt, das sich 
aus allen Menschen zusammensetzt, 
die an ihr arbeiten. Das gilt für die 
Schulleitung, die Lehrkräfte und So-
zialarbeiter genauso wie für Schulse-
kretariatskräfte und Hausmeister. „Es 
ist sehr wichtig, dass die Schule eine 
gemeinsame Haltung in Form eines 
Leitbilds hat, die von jedem getragen 
wird. Und darin muss der wichtigste 
Punkt sein, dass Gewalt in ihren ver-
schiedenen Formen nicht geduldet 
wird und dass die Schule dagegen 
vorgeht“, so Kriminaloberkommissa-
rin Leven. Allerdings reiche es nicht 
aus, dieses Leitbild nur in der Schul-
ordnung zu verankern, sondern es 
müsse auch täglich gelebt werden. Die 
Schulsekretariatskräfte können dabei 
gerade wegen ihrer vielfachen Kontak-
te im Schulalltag ein wichtiger Bau-
stein sein.

Wenn sie von einer durch Schülerin-
nen oder Schüler begangenen Straftat 
erfahren, sollten sie sich umgehend 
an die Schulleitung wenden und diese 
darüber informieren. Die Schulleitung 
entscheidet entsprechend dem Ermes-
sungsspielraum das weitere Vorgehen. 

Ist der Vorfall in der Schule passiert, 
erfolgt die Meldung an die Senats-
verwaltung, und zwar über folgendes 
Formular: www.berlin.de/sen/bil-
dung/unterstuetzung/gewalt-und-
notfaelle/informationen-fuer-schu-
len/meldung_gewaltvorfall.pdf

Als Taten im Rahmen der Schule gel-
ten auch solche, die außerhalb der 
Schule als Ort stattfinden, zu denen es 
aber im schulischen Kontext kommt. 
Das können beispielsweise Klassen-
fahrten, Tagesausflüge und Wander-
tage oder der Weg zur Schule und von 
dort wieder nach Hause sein. 

Wenn die Schulleitung den Verdacht 
eines von einem Schüler oder einer 
Schülerin ihrer Schule begangenen 
Verbrechens hegt oder darüber infor-
miert wird, ist sie gesetzlich verpflich-
tet, sich an die Strafverfolgungsbehör-
den zu wenden. Um als Verbrechen 
eingestuft zu werden, muss die mög-
liche Tat mit einer Freiheitsstrafe von 
mindestens zwölf Monaten bewehrt 
sein. Das ist zum Beispiel bei gefähr-
licher Körperverletzung und bei Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung der Fall. Bei solchen Fällen hat 
die Schulleitung keinen Ermessungs-
spielraum. Sie muss die Tat melden. 

Yvonne Leven warnt davor, diesen 
Schritt aus falschem Mitleid heraus 
zu unterlassen. Nicht selten denken 
die Verantwortlichen an der Schule, 
damit verbauten sie dem Kind oder 
Jugendlichen die Zukunft. Doch eine 
solche Anzeige bedeutet nicht auto-
matisch, dass der strafrechtliche Weg 
gegangen wird. Es sei aber wichtig, 
dass die Behörden Kenntnis von ei-
ner oder gar mehreren Straftaten von 
Schülerinnen oder Schülern erlangen, 
denn das gibt ihnen die Möglichkeit, 
pädagogische Maßnahmen einzulei-
ten. Das kann ein Anti-Aggressions-
training sein, um sein aggressives 
Verhalten zu bekämpfen, ein Anti-
Drogen-Kurs oder ein Gespräch mit ei-
nem Experten. Oft ist Hilfe auf diesem 
Weg möglich. Kommt es aber doch zu 
polizeilichen Ermittlungen, ist es Auf-
gabe der Polizei, nicht der Schule, alle 
organisatorischen und ermittlungs-
technischen Schritte durchzuführen.

Auch bei Taten unterhalb eines 
Straftatbestandes können Maßnah-
men ergriffen werden, um den Schüler 
oder die Schülerin zu unterstützen. 
Viele Schulen verfügen über ein eige-
nes oft gut ausgebautes Netzwerk aus 
Beratungslehren und Krisenteams. 
„Wenn man als Schulsekretariatskraft 
von einem Problem erfährt, sollte man 
sich an eine dieser Personen wenden, 
denn so können oft Probleme gelöst 
werden, bevor sie wirklich gravierend 
werden“, so Leven. Auch der schul-
psychologische Dienst ist hier ein ge-
eigneter Ansprechpartner. 

Weil die Polizei wie die Schule das Ziel 
hat, dass es erst gar nicht zu Gewalt-

Informationen
Viele Informationen der Polizei zum 
Thema Präventionsangebote bei Ge-
walt von und gegen Kinder und 
Jugendliche mit weiterführenden 
Links, auch zu Präventionssemina-
ren, gibt es auf der Website der 
Landespolizei Berlin  
www.berlin.de/polizei/ 
aufgaben/praevention/
kinder-und-jugendli-
che/,  
in den Broschüre „Her-
ausforderung Gewalt“  
www.polizei-beratung.
de/medienangebot/
detail/35- 
herausforderung-ge-
walt/  
sowie unter  
www.berlin.de/sen/
bildung/unterstuet-
zung/gewalt-und-notfa-
elle/

anwendungen an der Schule kommt, 
bieten auch Polizeibehörden umfang-
reiche präventive Unterstützung an. 
Dazu gehören Informationsveran-
staltungen für Lehrkräfte und Eltern-
abende, an denen auch Sozialarbeiter 
mitwirken, und andere Veranstaltun-
gen. Ansprechpartner sind in Berlin 
die Präventionsbeauftragten der ört-
lich zuständigen Polizeiabschnitte 
für die Durchführung des optimierten 
Präventionsprogramms in den Schu-
len (Informationen: www.berlin.de/
polizei/aufgaben/praevention/kin-
der-und-jugendliche/artikel.883318.
php).

Dazu gibt es ein breitgefächertes An-
gebot aus verschiedenen Medien, die 
viele Tipps und weiterführende Infor-
mationen bieten. „Wir halten gerade 
diese präventiven Maßnahmen für äu-
ßerst wichtig, denn damit können viele 
Probleme verhindert werden, bevor 
sie überhaupt entstehen“, versichert 
Kriminaloberkommissarin Leven. Und 
gerade weil sie im alltäglichen Kontakt 
mit Schülerinnen und Schülern stehen, 
können auch die Schulsekretariatskräf-
te eine Rolle bei der präventiven Ver-
meidung spielen indem sie ihre Beob-
achtungen frühzeitig weiterleiten. 
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Geschicktes Kommunizieren kann helfen, 
Konflikte zu lösen

 } Empathie, Selbstempathie, Verzicht auf Urteile, Freiwilligkeit und 
Bedürfnisorientierung unterstützen eine konfliktfreie Kommunikation.

 } Sie kann sowohl im Umgang mit aufgebrachten Besuchern als auch im 
Umgang mit Schulpersonal hilfreich sein.

 } Durch bauliche und andere Maßnahmen im Sekretariat sollte zusätzlich 
Krisensituationen vorgebeugt werden.

Im Berufsalltag kann es passieren, dass Sekretariatskräfte in unangenehme oder auch bedrohliche Situationen, 
zum Beispiel durch wütende Eltern oder gewaltbereite Schülerinnen und Schüler, geraten. In solchen Fällen 
können die Prinzipien der Gewaltfreien Kommunikation mit dem Gegenüber hilfreich sein und deeskalierend 
wirken. Doch sollten Sekretariatskräfte zweigleisig verfahren und auch auf ein Arbeitsumfeld achten, das körper-
lichen Bedrohungen und Angriffen vorbeugt.

Gewalt an Schulen kommt leider im-
mer mal wieder vor und macht auch 
an Sekretariaten nicht halt, die so-
wohl in Kontakt mit den Eltern der 
Schülerinnen und Schüler als auch 
mit diesen selbst stehen. Mit einigen 
Maßnahmen können sich Schulsekre-

tariatskräfte aber auf Krisenreaktio-
nen vorbereiten. „Sie können zwei-
gleisig fahren“, rät Ralf Rooseboom, 
Referent Prävention und Gesund-
heitsförderung der Unfallkasse NRW, 
Abteilung Schulen: „Einerseits kön-
nen bauliche und organisatorische 

Maßnahmen ebenso wie die Siche-
rung von Fluchtwegen Fluchtwegen 
potenziellen Gefahren vorbeugen hel-
fen, andererseits kann eine geeignete 
Kommunikation mit dem Gegenüber 
eine Eskalation verhindern und zur 
Deeskalation beitragen.“
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Wer einmal mit offenen Augen durch 
das Sekretariat geht, wird möglicher-
weise feststellen, dass bestimmte Ge-
gebenheiten es zur Gewalt neigenden 
Besuchern leichter machen, eine be-
drohliche Situation zu erzeugen. Das 
beginnt mit ganz einfachen Dingen. 
Zum Beispiel sollten im Sekretariat kei-
ne spitzen Gegenstände wie Brieföffner 
oder größere Büroscheren offen und 
leicht für Besucher und Besucherin-
nen greifbar herumliegen. Stets sollte 
neben dem Hauptein- und -ausgang 
ein weiterer Ausgang für eine mögli-
che Flucht vorhanden sein. Auch sollte 
für einen ausreichenden Abstand und 
möglichst eine bauliche Barriere wie 
ein Tresen zwischen dem Publikums-
bereich und dem Arbeitsplatz der Se-
kretariatskraft gesorgt sein.

Sehr hilfreich kann ein mit anderen 
an der Schule tätigen Personen fest-
gelegtes Verfahren für einen Notruf 
sein. „Man kann zum Beispiel einen 
bestimmten Code vereinbaren und im 
Bedrohungsfall eine andere Person in 
der Schule anrufen“, so Rooseboom. 
Dabei sollte es sich am besten um eine 
Person handeln, die um diese Zeit 
nicht Unterricht gibt und daher er-
reichbar ist. 

Ebenso sollten Sekretariatskräfte keine 
persönlichen Gegenstände offen her-
umliegen lassen, aus denen Besucher 
ihre persönlichen Daten wie die Ad-
resse oder die Telefonnummer ersehen 
können, denn das ermöglicht ihnen 
Aktivitäten außerhalb des Schulgelän-
des und außerhalb der Arbeitszeiten. 
Viele solcher Hinweise sind im soge-
nannten Aachener Modell festgelegt, 
an dem sich Unternehmen ebenso wie 
öffentliche Einrichtungen, also auch 
Schulen, orientieren können.

Doch muss es selbst in Fällen, in de-
nen ein aggressiver Elternteil oder 
ein gewaltbereiter Schüler vor einem 
steht, gar nicht zwangsläufig so weit 
kommen. „Mit einer angemessenen 
Kommunikation können viele Kon-
flikte vermieden oder eingedämmt 
werden“, sagt Ralf Rooseboom. Dazu 
können beispielsweise die Grund-
sätze des Prinzips der Gewaltfreien 
Kommunikation angewendet werden, 
die von dem US-amerikanischen Psy-
chologen Marshall B. Rosenberg in 

den 1960er Jahren entwickelt wurden. 
Sie stellen einen Ansatz dar, der da-
rauf abzielt, menschliche Beziehun-
gen durch eine klare und empathi-
sche Kommunikation zu verbessern. 
Dadurch werden Verständnis für die 
Situation des Gesprächspartners, Mit-
gefühl und eine respektvolle Interak-
tion in schwierigen konfliktbehafteten 
Situationen gezeigt. Am Ende soll auf 
diese Weise eine Lösung des Problems 
gefunden werden, die für beide Seiten 
akzeptabel ist.

Die Gewaltfreie Kommunikation baut 
auf vier Grundelementen auf. „Auch 
wenn es vielleicht in einer emotional 
gespannten Situation schwerfällt, soll-
te als Erstes eine möglichst wertfreie 
und objektive Beobachtung stehen“, 
erklärt Ralf Rooseboom. „Man sollte 
möglichst versuchen, sich freizuma-
chen von Bewertungen, Urteilen oder 
Interpretationen und einfach versu-
chen zu verstehen, worum es dem an-
deren geht, was der „gute“ Grund für 
sein oder ihr Verhalten ist.“ Im zwei-
ten Schritt werden dann die eigenen 
Gefühle ausgedrückt, wobei an dieser 
Stelle wichtig ist, wirkliche Gefühle 
zu formulieren und nicht Kritik als 
solche zu tarnen. Es ist wichtig, sich 
seiner eigenen Gefühle und Bedürfnis-
se bewusst zu werden und sich selbst 
mit Freundlichkeit und Verständnis zu 
begegnen. Denn Selbstempathie er-
möglicht es, sich nicht von negativen 
Gefühlen überwältigen zu lassen und 
in schwierigen Situationen ruhig und 
klar zu bleiben.

Drittens sollte man die eigenen Bedürf-
nisse klar ausdrücken, die hinter die-
sen Gefühlen stehen. Ein ausschlag-
gebender Punkt, denn laut Rosenberg 
hat jeder Mensch Bedürfnisse, die, 
wenn sie unerfüllt bleiben, zu negati-
ven Gefühlen führen. Der letzte Schritt 
besteht im Formulieren einer Bitte. 
Sie sollte umsetzbar sein und nicht in 
Form einer Forderung gestellt werden.

Die Gewaltfreie Kommunikation baut 
auf fünf Prinzipien auf: Empathie, 
Selbstempathie, Verzicht auf Urteilen, 
Freiwilligkeit und Bedürfnisorientie-
rung. „Sie kann in unangenehmen und 
belastenden Situationen sehr hilfreich 
sein“, erklärt Ralf Rooseboom. Es ma-
che daher Sinn, sich mit ihr ausein-

anderzusetzen und ihre Grundsätze, 
Prinzipien zu erlernen, gerade auch für 
Schulsekretariatskräfte. Dafür werden 
von verschiedenen Organisationen und 
Trägern Übungsseminare angeboten. 

Zumal Gewalt- oder auch konfliktfreie 
Kommunikation nicht nur in potenzi-
ell gefährlichen Situationen zur Ent-
spannung beiträgt, sondern auch im 
beruflichen Alltag. Selbst wenn ein 
ausgezeichnetes Verhältnis zur Schul-
leitung, zu den Lehrkräften oder dem 
übrigen Personal der Schule besteht, 
kommt es hin und wieder unweiger-
lich zu einer Meinungsverschieden-
heit. Gewaltfreie Kommunikation kann 
entscheidend dazu beitragen, dass 
das Verhältnis gut bleibt und zugleich 
erfolgreich eine Lösung des Problems 
gefunden wird, die alle Seiten mög-
lichst weitgehend zufriedenstellt. In-
dem Führungskräfte und Mitarbeiter 
lernen, ihre Bedürfnisse und Gefühle 
offen und respektvoll auszudrücken, 
können sie Missverständnisse mini-
mieren und eine kooperativere Ar-
beitsumgebung schaffen.

Ein Problem entsteht allerdings dann, 
wenn der Versuch, über die Kommu-
nikation zur Entschärfung einer Situ-
ation zu kommen, nicht fruchtet, weil 
das Gegenüber sich partout nicht dar-
auf einlässt. Gerade in angespannten 
Konfliktsituationen ist längst nicht je-
der bereit, darauf einzugehen. Einmal 
abgesehen davon, dass gar nicht jeder 
die Prinzipien gewalt- oder konflikt-
freier Kommunikation kennt. Und zu-
dem kann sie vom Gegenüber als eine 
Art Manipulationsversuch missver-
standen werden. Gleichwohl: Richtig 
angewendet kann Gewaltfreie Kommu-
nikation ein probates Mittel sein, um 
konfliktreiche Situation aufzulösen – 
egal ob im beruflichen Alltag oder in 
einer krisenhaften Lage.

Seminar-Tipp

Gewalt fängt im Den-
ken und in der Spra-
che an – Gewaltfreie 
Kommunikation
www.unfallkasse-
berlin.de/seminare
Webcode: ukb1358
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Bei jedem Unfall von Schulkindern 
auf eine gute Dokumentation achten

 } Der Begriff „Unfall“ ist weit gefasst. 

 } Der Unfall muss im Verantwortungsbereich der Schule stattgefunden haben.

 } Die genaue Aufnahme auf dem Meldeblock ist unerlässlich. Wenn Kosten 
entstehen, z. B. durch einen Arztbesuch, muss eine Unfallanzeige erstellt werden.

Damit Opfer von Unfällen auch bei Spätfolgen einen Anspruch auf gesetzlichen Unfallversicherungsschutz ha-
ben, ist es wichtig, Datum, Hergang des Unfalls und Art der Verletzung möglichst lückenlos zu dokumentieren. 
Dabei müssen einige Vorgaben beachtet werden. Meistens wird dies durch die Schulsekretariatskräfte erledigt.

Unfälle im Schulalltag sind nicht im-
mer zu vermeiden, sie können auftre-
ten durch Unachtsamkeit, Unkennt-
nis, im Sportunterricht oder auch 
durch zu wildes Spielen und Rau-
fereien. In vielen Fällen ist die ent-
standene Verletzung sofort sichtbar, 
doch manchmal tritt diese erst später 
auf – Tage, Monate oder auch Jahre. 
Beispiel Zähne: Bei frakturierten oder 
abgebrochenen Zähnen müssen mög-
licherweise Jahre später Wurzelbe-
handlungen oder eine Überkronung 
durchgeführt werden.

„Für solche Fälle ist es sehr wichtig, 
dass der Unfall bestmöglich doku-
mentiert wird“, sagt Judith Häusler, 
Leiterin der Rechtsabteilung der Un-
fallkasse Berlin. Denn diese genaue 
Dokumentation ist die Grundlage 
dafür, dass ein Unfallopfer auch lan-
ge Zeit nach dem Vorkommnis noch 
einen Anspruch auf Übernahme der 
Kosten durch die Unfallkasse hat. Ein 
Unfall mit Spätfolgen kann teuer wer-

den – Kosten von mehreren zehntau-
send Euro sind möglich.

Zunächst muss festgestellt werden, ob 
überhaupt ein Arbeitsunfall im Sinne 
des Sozialgesetzbuches (SGB) VII vor-
liegt, damit die gesetzliche Unfallver-
sicherung der zuständige Ansprech-
partner ist. Der Begriff „Unfall“ ist weit 
gefasst, auch bei Raufereien entstande-
ne Verletzungen fallen in der Regel da-
runter. Bei Schülerinnen und Schülern 
besteht Versicherungsschutz während 
des Besuchs der Schule und grundsätz-
lich auf dem Weg zur Schule und von 
dort nach Hause. „Ausschlaggebend 
ist auch, dass der Unfall im organisa-
torischen Verantwortungsbereich der 
Schule passiert ist“, so Judith Häusler. 
Daher gehören zum Beispiel Ausflüge 
und Klassenfahrten auch dazu. 

Bei allen Unfällen, bei denen eine 
ärztliche Behandlung in Anspruch 
genommen wird, ist eine Unfallanzei-
ge auszufüllen. Die Anzeige ist dem 

zuständigen Unfallversicherungsträ-
ger innerhalb von drei Tagen zu über-
mitteln. Bei allen anderen Unfällen 
genügt die Eintragung in einen Mel-
deblock. 

Die nötigen Vordrucke können auf der 
Homepage der Unfallkasse Berlin he-
runtergeladen werden:  www.unfall-
kasse-berlin.de/unfallanzeige. „Es ist 
sinnvoll, wenn das Ausfüllen diejenige 
Person übernimmt, die die erste Hilfe 
geleistet hat.“ Im Schulalltag fällt die 
Aufgabe aber ebenso wie die Aufbe-
wahrung häufig in den Tätigkeitsbe-
reich der Schulsekretariatskräfte. Fest-
zuhalten sind unter anderem Datum 
und Uhrzeit des Unfalls, der Hergang, 
der Ort, Art und Umfang der Verlet-
zung, die Erste-Hilfe-Maßnahmen  und 
die Person, die sie geleistet hat. Aufbe-
wahrt werden müssen die Unterlagen 
fünf Jahre lang. „Falls man sich unsi-
cher ist: Besser auf Nummer sicher ge-
hen und eine Unfallanzeige erstellen“, 
so der Rat der Expertin. 
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Ablauf bei Unfällen in Schulen
Im Falle eines Unfalls ist rasches Handeln notwendig, um so-
wohl die Versorgung des Opfers als auch die Einhaltung der 
vorgeschriebenen Meldewege sicherzustellen. Dazu gehört 
zunächst die Erstversorgung des Opfers, bei der auch fest-
gestellt werden muss, ob ein echter Notfall vorliegt oder die 
Verletzung von einem Arzt in der Praxis behandelt werden 
muss. Daraus leitet sich die Frage ab, ob ein Rettungsdienst 
gerufen werden muss. Sollte ein Arztbesuch notwendig sein, 
kann entschieden werden, ob dieser zu Fuß, mit einem Taxi, 

einem Privat-PKW oder den öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreicht werden kann. Der begleitete Transport von Schüle-
rinnen und Schülern ist in begründeten Ausnahmefällen mit 
der Genehmigung durch die Schulleitung möglich. In Fällen, 
in denen ein Rettungsdienst oder Arzt hinzugezogen wird, 
müssen möglichst umgehend die Erziehungsberechtigten be-
nachrichtigt werden. In solchen schwereren Fällen muss eine 
Unfallmeldung aufgenommen werden, leichtere Fällen wer-
den in den Meldeblock eingetragen.

verletzte Per-
son* kehrt 
dann in die 

Klasse/Grup-
pe zurück

Erziehungs- 
und Fürsorge-

berechtigte 
sind erreich-
bar und wer-
den in Kürze 
erscheinen

Erziehungs- 
und Fürsorge-

berechtigte 
sind nicht 
erreichbar

Eintrag Meldeblock verletzte 
 Person* 

wird weiter 
betreut, bis 
Erziehungs- 

und Fürsorge-
berechtigte 
eintreffen.

Weitere Ent-
scheidungen 
treffen diese.

Aufsuchen 
eines 

 Unfall- oder 
 Facharztes 
mit Begleit-

person
 ∙ zu Fuß
 ∙ mit Taxi 
 ∙ mit PKW
 ∙ mit ÖPNV

Notruf:
 ∙ Rettungs-
dienst 

 ∙ Feuerwehr
 ∙ Begleitper-
son im Fall 
eines Trans-
ports

verletzte 
Person* kehrt 
in die Klasse/
Gruppe zurück 

verletzte 
Person* ruht 

noch eine 
Weile auf der 
Krankenliege, 

Betreuung 
sicherstellen

verletzte Person* wird angemessen 
versorgt und Erziehungs- und 
Fürsorgeberechtigte werden 

benachrichtigt 

Notruf
Rettungsdienst bzw. 

Feuerwehr und Erziehungs- 
und Fürsorgeberechtigte 

benachrichtigen

I.  Erste-Hilfe-Maßnahme 
 ausreichend – keine ärztliche 
Versorgung notwendig

II.  Ärztliche Versorgung 
notwendig, jedoch ohne Eile

III.  Schnelle ärztliche 
Versorgung notwendig

Unfall

Erstversorgung und
Festlegung des weiteren 

Vorgehens**

Unfallmeldung *) Schülerin/Schüler/Kind
 **)  durch Erste-Hilfe-Leistende, Lehrkraft oder 

 Erzieherin/Erzieher
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„Eine gute Sekretärin muss mit 
Herz und Leidenschaft dabei sein“

Maria Prinz (37) arbeitet seit vier 
Jahren als Schulsekretärin an der 
Tesla-Gemeinschaftsschule in Ber-
lin-Prenzlauer Berg.

Frau Prinz, welche Eigenschaf-
ten benötigt eine gute Schulse-
kretariatskraft?
Vor allem muss sie mit Herz und 
Leidenschaft ihre Arbeit machen. 
Ansonsten schafft man diesen Be-
ruf definitiv nicht. Dazu gehört zum 
Beispiel auch, nicht alles stehen 
und liegen zu lassen, weil der of-
fizielle Feierabend gekommen ist. 
Ebenso ist Flexibilität sehr wichtig.

Muss man auch gut mit Men-
schen umgehen können?
Auf jeden Fall. Man kommt ja täg-
lich mit sehr vielen unterschied-
lichen Menschen zusammen – 
Schulleiter, Lehrkräfte und Schüler. 
Da muss man vor allem offen sein. 
Und wichtig: Wer Kinder nicht 
mag, sollte diesen Beruf eher nicht 
wählen.

Sind Sekretariatskräfte so etwas 
wie die Managerinnen des Schul-
alltags?
Definitiv. Daher muss man auch ein 
gewisses Organisationstalent mit-
bringen, denn der Schulalltag kann 
ganz schön chaotisch werden. Da-

für ist eine gute Kommunikation in 
alle Richtungen ausschlaggebend. 
Und es ist wichtig, sich pro Tag 
einen Zeitraum zu sichern, in dem 
das Sekretariat geschlossen ist, da-
mit man in diesen zwei Stunden in 
Ruhe bestimmte Verwaltungsaufga-
ben erledigen kann.
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Neuer Notfallordner für Schulen  
gibt viele Hinweise für Krisenfälle
Für die Berliner Schulen ist kürzlich 
der dritte Notfallordner erschienen. 
Das 350 Seite lange Nachschlagewerk 
umfasst 28 Notfallpläne und 16 Ergän-
zungsblätter mit Handlungsempfeh-
lungen für den schulischen Umgang 
mit Gewalt, Notfällen und Krisensitu-
ationen. Zudem bietet es Orientierung 
und Handlungssicherheit bei der Be-
wältigung von Krisen.

Der neue Notfallordner enthält einige 
neue Themen wie etwa das richtige 
Verhalten bei Terror. Die Ergänzungs-
blätter bieten zusätzlich zu den Not-

fallplänen einige übergrei-
fende Informationen. Dabei 
wurde auch auf aktuelle 
Entwicklungen reagiert, so 
dass jetzt beispielsweise 
Themen wie Diskriminie-
rung und Mobbing (ergänzt 
durch Cyber-Mobbing) auf-
genommen wurden. Neue 
Ergänzungsblätter behan-
deln Themen wie Schüler-
fahrten, Selbstfürsorge und Pandemie. 
Neu sind auch Handlungsempfehlun-
gen für die verschiedenen Ebenen wie 
die Schulleitung, das Krisenteam und 

die Klasse. Der Notfallordner kann im 
Berliner Schulportal heruntergeladen 
werden. Die Schulen erhalten den Ord-
ner auch als Printversion.
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